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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Kinderschutzdach Gladbeck 

a) Sachstandsbericht 

b) Kinderschutzkonzept in städtischen Kindertageseinrichtungen 

 
Begründung: 

 

a) Sachstandsbericht 

 

Kinderschutz ist nicht erst seit den bekannten Misshandlungs- und Missbrauchsfällen in 

NRW und deutschlandweit, in Gladbeck ein wichtiges Thema. Kinderschutzmaßnahmen wie 

die Arbeit des ASD im Jugendamt oder die Beratung der Berufsgeheimnisträger und Prä-

ventionsangeboten zum Beispiel in Kitas, Schulen und Einrichtungen der Jugendförderung 

gibt es in Gladbeck schon sehr lange.  

Im Jahr 2021 wurde in Gladbeck mit Hilfe der Förderung durch „kinderstark, NRW schafft 

Chancen“ eine Steuerungsgruppe Kinderschutz ins Leben gerufen. Aufgabe der Steue-

rungsgruppe war es, sich einen Überblick über die Aktivitäten im Kinderschutz in Gladbeck 

zu verschaffen und daraus weitere Maßnahmen zu entwickeln. Ein Zwischenstand dazu 

wurde im JHA am 23.11.2021 berichtet.  

Unter anderem aus diesen Ergebnissen wurde das Gladbecker Kinderschutzdach entwi-

ckelt, welches auf einem Online Fachtag mit über 120 Teinehmer:innen am 15.12.2021 

dann vorgestellt werden konnte.  

Im Rahmen eines weiteren Fachtages zum Thema Kinderschutz mit über 80 Teilneh-

mer:innen am 21.06.2022 traten die Teilnehmer:innen dem Netzwerk Kinderschutz im 

Rahmen des Kinderschutzdaches in Gladbeck bei.  
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Im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes NRW, welches am 13.04.2022 in Kraft trat, 

sind die Jugendämter aufgerufen ein Netzwerk Kinderschutz zu gründen. Dieses konnte in 

Gladbeck durch die Steuerungsgruppe schon in Teilen umgesetzt werden.  

 

b) Kinderschutzkonzept in städtischen Kindertageseinrichtungen 

 

Im Rahmen der Entwicklung eines umfassenden Kinderschutzkonzeptes für die städtischen 

Kitas wurden in 2022, begleitet durch die städt. Fachberatungen in den 15 Kita- Teams fol-

gende Schritte umgesetzt: 

 

 Teamschulungen in jeder Kita durch die städt. Fachberatung zum Thema „prä-

ventiver Kinderschutz“  

 Teamschulungen in jeder Kita durch die städt. Fachberatung zum Thema „in-

tervenierender Kinderschutz“  

 Nachschulungen von „Kinderschutzfachkräften“ in den Kitas 

 Einführung eines verbindlichen Kinderschutzverfahrens (Umgang mit Kin-

deswohlgefährdung innerhalb und außerhalb der Kita) 

 Verpflichtendes Basisseminar „sexualisierte Gewalt“ für alle Fachkräfte 

 Teilnahme und Mitarbeit der Fachberatung am Netzwerk „Kinderschutzdach 

Gladbeck“ 

 

Nach der in diesem Jahr erfolgten strukturierten und intensiven Auseinandersetzung der 

städt. Kitas mit der Thematik „Kinderschutz“, beinhaltet die Planung zum Thema „Kinder-

schutz“ für die städt. Kitas 2023 folgende weitere Punkte: 

 

 Erstellung einer Risiko- und Potentialanalyse für jede städt. Kita 

 Auswertung der Analyse und Erarbeitung sich daraus ergebenden Handlungs-

schritten innerhalb jeder Kita 

 Weitere individuelle Begleitung der Kitas zu der Thematik durch die Fachbera-

tung 

 Einstellung einer „insofern erfahrenen Fachkraft“ für alle städt. Kitas 

 Nachschulung von „Kinderschutzfachkräften“ in den Kitas 

 Planung einer Veranstaltung für alle Kita-Fachkräfte zum Thema „medizinischer 

Kinderschutz“ durch die ärztliche Kinderschutzambulanz 

 Entwicklung eines sexualpädagogischen Konzeptes für alle Kitas in Kooperati-

on mit dem deutschen Kinderschutzbund 

 Fortbildungseinheiten zum Thema „sexuelle Gewalt gegen Kinder erkennen 

und handeln“ 

 

In der Sitzung wird ergänzend insbesondere zum verbindlichen Kinderschutzverfahren in 

den städt. Kitas berichtet.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf:   

 

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 
 -Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


